
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/3/27 89/04/0170
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §13a;

GewO 1973 §339 Abs2;

GewO 1973 §340 Abs1;

GewO 1973 §340 Abs4;

GewO 1973 §340 Abs7;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 1541/80 E 15. Mai 1981 RS 1

Stammrechtssatz

Die im § 340 Abs 1, Abs 4 und Abs 7 GewO 1973 vorgesehenen behördlichen Erledigungen haben sich auf die

Gewerbeanmeldung, so wie sie erstattet wurde, zu beziehen (Hinweis E 16.11.1977, 2564/76). Die Behörde darf die in

der Gewerbeanmeldung enthaltene Bezeichnung des Gewerbes nicht ändern.
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